
Übersicht über die Neuregelungen des Arbeitsmigrationssteuerungsgesetzes 
 
 
Das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz BT-DRS 16/10288 (Gesetzentwurf) 
http://dip21.bundestag.de:80/dip21/btd/16/102/1610288.pdf 
 
wurde mit den vom Ausschuss beschlossenen Änderungen BT-DRS 16/10914 (Beschlussempfehlung und 
Bericht)  http://dip21.bundestag.de:80/dip21/btd/16/109/1610914.pdf 
 
vom Bundestag beschlossen. Zudem wurden die Beschäftigungsverordnung, die Beschäftigungsverfahrens-
verordnung und die Arbeitsgenehmigungsverordnung geändert: 
 
"Zweite Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung (BeschV)", BR-Drs 840/08, 
http://dip21.bundestag.de:80/dip21/brd/2008/0840-08.pdf 
 
sowie  
 
"Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) und der Arbeits-
genehmigungsverordnung (ArGV)" 
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/VO_Aend_BeschVerfV_ArGV.pdf 
 
Alle Änderungen sollen zum 1.1.2009 in Kraft treten. 
 
 
 
Ich habe versucht, in einem Eckpunktepapier einen zusammenfassenden Überblick über die Änderungen für 
die Beratungspraxis zu schaffen, und den Wortlaut der wichtigsten Änderungen zusammengestellt: 
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Info_ArbeitsmigrationssteuerungsG.pdf 
 
 
Inhaltsübersicht:  
 
1. Ausbildungserlaubnis ohne Vorrangprüfung für Geduldete schon nach 12 Monaten Voraufenthalt - § 10 II Nr. 1 
BeschVerfV neu 
 
2. Ausbildungsförderung auch für Geduldete nach 4 Jahren Voraufenthalt - § 8 IIa BAföG neu, § 63 IIa SGB III neu 
 
3. Arbeitserlaubnis ohne Vorrangprüfung und Bleiberecht für in Deutschland ausgebildete Fachkräfte und Hochschul-
absolventen mit Duldung - § 18a Abs. 1 Nr. 1a AufenthG neu 
 
4. Arbeitserlaubnis ohne Vorrangprüfung und Bleiberecht für in Deutschland ausgebildete Fachkräfte und Hochschul-
absolventen bei legalem Voraufenthalt oder legaler Wiedereinreise - § 27 BeschV neu 
 
5. Bleiberecht für Ausländer mit Duldung, die im Ausland ein anerkanntes Studium oder eine qualifizierte Berufsaus-
bildung absolviert haben, und in Deutschland seit mindestens 2 bzw. 3 Jahren qualifiziert beschäftigt sind - § 18a Abs. 1 
Nr. 1 b und c AufenthG neu 
 
6. Volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für „Neu-Unionsbürger“ mit Hochschulabschluss, die einen qualifiziertem Arbeits-
platz nachweisen - § 12a ArGV neu 
 
7. Zugang zu Berufsausbildung für Absolventen deutscher Auslandschulen - § 2 Abs. 1 BeschV neu, § 12b ArGV neu 
 
8. Arbeit der Härtefallkommissionen über 2009 verlängert 
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1. Ausbildungserlaubnis ohne Vorrangprüfung für Geduldete nach 12 Monaten Voraufent-
halt - § 10 II Nr. 1 BeschVerfV neu 
 
Ausländer mit Duldung erhalten nach mindestens 12 Monaten Voraufenthaltsdauer eine Beschäf-
tigungserlaubnis ohne Vorrangprüfung für eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, soweit nicht § 11 BeschVerfV entgegensteht (vorwerfbar selbst verhinderte Abschie-
bung).  
 
Bereits seit August 2007 erhalten Geduldete nach 4 Jahren Voraufenthaltsdauer einen unbe-
schränkten Zugang zu jeder Arbeit, soweit nicht § 11 BeschVerfV entgegensteht, § 10 I Besch-
VerfV. 
 
Der Ausländer muss in Besitz einer Duldung sein. Auf die Voraufenthaltsdauer werden auch Zeiten 
mit Aufenthaltsgestattung und/oder Aufenthaltserlaubnis angerechnet. 
 
 
 
2. Ausbildungsförderung für Geduldete nach 4 Jahren Voraufenthalt - § 8 IIa BAföG neu, § 63 
IIa SGB III neu 
 
Nach einer Voraufenthaltsdauer von mindestens vier Jahren können Ausländer mit Duldung, die 
die übrigen (auch für Deutsche geltenden) Voraussetzungen für eine Ausbildungsförderung erfül-
len (z.B. Bedürftigkeit, ggf. Altersgrenze usw.), Ausbildungsförderung nach BAföG bzw. Be-
rufsausbildungsbeihilfe nach SGB III erhalten, § 8 IIa BAföG neu, § 63 IIa SGB III neu, eingefügt 
durch Art 2a und 2b ArbeitsmigrationssteuerungsG, BT-Drs. 16/10914. 
 
Der Ausländer muss in Besitz einer Duldung sein. Auf die Voraufenthaltsdauer werden auch Zeiten 
mit Aufenthaltsgestattung und Aufenthaltserlaubnis angerechnet. 
 
 
 
3. Arbeitserlaubnis ohne Vorrangprüfung und Bleiberecht für in Deutschland ausgebildete 
Fachkräfte und Hochschulabsolventen mit Duldung - § 18a Abs. 1 Nr. 1a AufenthG neu 
 
Ausländer mit Duldung, die in Deutschland erfolgreich ein Hochschulstudium oder eine Berufsaus-
bildung in einem anerkannten oder vergleichbaren Ausbildungsberuf absolviert haben, erhalten 
eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, wenn sie eine ihrem Abschluss entsprechende und für ih-
ren Lebensunterhalt ausreichende Stelle finden, § 18a Abs. 1 Nr. 1a AufenthG neu. 
 
Bisher Geduldete müssen auch die weiteren, der Altfallreglung § 104a AufenthG ähnlichen Vor-
aussetzungen des § 18a AufenthG erfüllen, u.a. keine Täuschung über aufenthaltsrelevante Tat-
sachen, kein vorsätzliches Hinauszögern der Aufenthaltsbeendung, keine Vorstrafen über 50 bzw. 
90 Tagessätze usw. 
 
Die Sperrwirkungen des § 5 II AufenthG (legale Einreise mit für den beabsichtigten Aufenthalts-
zweck erteilten Visum), des § 10 Abs. 3 Satz 1 (kein Aufenthaltstitel für abgelehnte Asylbewerber) 
und in den Fällen des § 30 Abs. 3 Nr. 7 AsylVfG auch des § 10 Abs. 3 Satz 2 (kein Aufenthaltstitel 
für als "offensichtlich unbegründet" abgelehnte Asylbewerber, wenn der Asylantrag für einen unter 
16 Jahre alten Minderjährigen gestellt wurde) gelten nicht. 
 
Der Ausländer muss in Besitz einer Duldung sein. Die Regelung dürfte auch im Fall der Asylrück-
nahme anwendbar sein, man sollte dann die Chancen des Asylverfahrens abwägen und vor einer 
Asylrücknahme die Aufenthaltserlaubnis verbindlich zusichern lassen. 
 
 



 
 
4. Arbeitserlaubnis ohne Vorrangprüfung und Bleiberecht für in Deutschland ausgebildete 
Fachkräfte und Hochschulabsolventen bei legalem Voraufenthalt oder legaler Wiedereinrei-
se - § 27 BeschV neu 
 
Ausländer, die in Deutschland erfolgreich ein Hochschulstudium oder eine anerkannte Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben und eine dem Abschluss entsprechende Stelle finden, § 27 BeschV 
neu, erhalten eine Arbeitserlaubnis ohne Vorrangprüfung und (sofern noch nicht vorhanden bzw. 
kein anderweitiger Anspruch) auch eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken nach § 18 Auf-
enthG. 
 
Von der Regelung können - wie bereits von Oktober 2007 bis Dezember 2008 gemäß der zum 
1.1.2009 in § 27 BeschV und § 12b ArGV übernommenen Regelungen der früheren "Hochschul-
absolventenzugangsverordnung" - u.a. Ausländer profitieren, die zuvor eine Aufenthaltserlaubnis 
nur zu Studienzwecken besaßen. Seit 1.1.2009 gilt die Regelung auch für Absolventen einer beruf-
lichen Ausbildung sowie unabhängig davon, ob der Ausländer unmittelbar zuvor noch ein Aufent-
haltsrecht z.B. als Studentbesaß, z.B. auch für Rückkehrer, die bereits einige Zeit im Ausland ge-
lebt haben. 
 
Hier gelten nicht die zusätzlichen Voraussetzungen des § 18a, allerdings müssen die Vorausset-
zungen des § 5 II AufenthG (legale Einreise mit für den beabsichtigten Aufenthaltszweck erteilten 
Visum) erfüllt sein, und es gelten die Sperrwirkungen der §§ 10 (kein Aufenthaltstitel für abgelehn-
te Asylbewerber) und 11 (auf Antrag befristete Sperre: kein Aufenthaltstitel bei vorangegangener 
Ausweisung und/oder Abschiebung) AufenthG. 
 
 
 
5. Bleiberecht für Ausländer mit Duldung, die im Ausland ein anerkanntes Studium oder 
eine qualifizierte Berufsausbildung absolviert haben, und in Deutschland seit mindestens 2 
bzw. 3 Jahren qualifiziert beschäftigt sind - § 18a Abs. 1 Nr. 1 b und c AufenthG neu 
 
Diese Voraussetzungen dürften aufgrund des restriktiven Arbeitserlaubnisrechtes nur sehr wenige 
bisher geduldete Personen erfüllen. 
 
Geduldete mit in Deutschland anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleich-
baren ausländischen Hochschulabschluss, die seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem Ab-
schluss angemessene Beschäftigung ausgeübt haben, erhalten unter den weiteren in § 18a ge-
nannten Voraussetzungen (vgl. oben Nr. 3) eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nach § 18a 
Abs. 1 Nr. 1b AufenthG neu. Die Tätigkeit muss bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis absehbar 
für den Lebensunterhalt ausreichen. 
 
Geduldete, die als Fachkraft seit drei Jahren ununterbrochen eine Beschäftigung ausgeübt haben, 
die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, und innerhalb des letzten Jahres vor Beantra-
gung der Aufenthaltserlaubnis für ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familienangehörigen oder 
anderen Haushaltsangehörigen nicht auf öffentliche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zur Dec-
kung der notwendigen Kosten für Unterkunft und Heizung angewiesen waren, erhalten unter den 
weiteren in § 18a (vgl. oben Nr. 3) genannten Voraussetzungen eine Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis nach § 18a Abs. 1 Nr. 1c AufenthG neu. Die Tätigkeit muss bei Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis absehbar für den Lebensunterhalt ausreichen. 
 
Der Ausländer muss in Besitz einer Duldung sein. Die Regelung dürfte auch im Fall der Asylrück-
nahme anwendbar sein, man sollte dann die Chancen des Asylverfahrens abwägen und vor einer 
Asylrücknahme die Aufenthaltserlaubnis verbindlich zusichern lassen. Auf die Voraufenthaltsdauer 
dürften auch Zeiten mit Aufenthaltsgestattung und Aufenthaltserlaubnis anrechenbar sein. 
 
 



 
 
6. Volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für „Neu-Unionsbürger“ mit Hochschulabschluss, die 
einen qualifiziertem Arbeitsplatz nachweisen - § 12a ArGV neu 
 
„Neu-Unionsbürger“ mit im In- oder Ausland erworbenen Hochschulabschluss oder vergleichbarer 
Qualifikation wird ohne Vorrangprüfung eine Arbeitserlaubnis-EU für eine ihrer Qualifikation ent-
sprechende Beschäftigung sowie ihren freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen erteilt, § 
12a ArGV neu. Lebensunterhaltsicherung ist nicht gefordert, die Tätigkeit sollte aber mindestens 
ca. 300 bis 400 €/Monat an mindestens ca 10 bis 12 Std./Woche umfassen. Die Bezahlung muss 
jedoch auch der Qualifikation entsprechen. 
 
 
7. Zugang zu Berufsausbildung für Absolventen deutscher Auslandschulen - § 2 Abs. 1 
BeschV neu, § 12b ArGV neu, § 27 BeschV 
 
Absolventen deutscher Auslandsschulen erhalten Einreisevisum, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
ohne Vorrangprüfung zum Zweck einer betrieblichen Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, § 2 Abs. 1 BeschV neu. Dies gilt sinngemäß auch für neue Unionsbürger, § 12b ArGV 
neu. Sie erhalten nach einer in Deutschland erworbenen Berufsausbildung eine Aufenthalterlaub-
nis für eine der Qualifikation entsprechende Tätigkeit, § 27 BeschV 
 
 
8. Arbeit der Härtefallkommissionen über 2009 verlängert 
 
Durch Art. 2 Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz (BT-Drs. 16/10288) wurde die Befristung der Gül-
tigkeit des § 23a AufenthG auf den 31.12.2009 ersatzlos aufgehoben. § 23a beinhaltet die Rechts-
grundlage für die Aufenthaltsgewährung aufgrund der Empfehlung einer Härtefallkommission. 
 
 
 
Wortlaut der wichtigsten Neuregelungen 
 
 
AufenthG - Aufenthaltsgesetz 
 
§ 18a AufenthG - Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung1 
 
(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der beruflichen Qualifi-
kation entsprechenden Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat und der Ausländer  
 
1. im Bundesgebiet 
 
a) eine qualifizierte Berufsausbildung im einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf oder ein Hochschulstudium abgeschlossen hat oder  
 
b) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hoch-
schulabschluss seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem Abschluss angemessene Beschäftigung ausgeübt 
hat, oder  
 
c) als Fachkraft seit drei Jahren ununterbrochen eine Beschäftigung ausgeübt hat, die eine qualifizierte Be-
rufsausbildung voraussetzt, und innerhalb des letzten Jahres vor Beantragung der Aufenthaltserlaubnis für 
seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen nicht auf 

                                                        
1 Eingefügt durch Art. 2a Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz (BT-Drs. 16/10914), gültig ab 1.1.2009. 



öffentliche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zur Deckung der notwendigen Kosten für Unterkunft und 
Heizung angewiesen war, und 
 
2. über ausreichenden Wohnraum verfügt,  
 
3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,  
 
4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht hat,  
 
5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich hinausgezögert oder behindert hat,  
 
6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese auch nicht unterstützt 
und  
 
7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen 
von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem AufenthG 
oder dem AsylVfG nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.  
 
(2) Über die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 1 wird ohne Vorrangprüfung nach § 39 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 entschieden. § 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 gilt entsprechend. Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäf-
tigung zu jeder Beschäftigung. 
 
(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 und in den Fällen des § 
30 Abs. 3 Nr. 7 AsylVfG auch abweichend von § 10 Abs. 3 Satz 2 erteilt werden. 
 
 
 
 
 
BeschVerfV - Beschäftigungsverfahrensverordnung  
 
 
BeschVerfV Abschnitt 1 - Zustimmungsfreie Beschäftigungen 
 
§ 3a Ausbildung und Beschäftigung von im Jugendalter eingereisten Ausländern2 
 
Keiner Zustimmung bedarf bei Ausländern, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres eingereist sind und 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, die Ausübung einer Beschäftigung 
 
1. wenn der Ausländer im Inland 
 
a) einen Schulabschluss an einer allgemein bildenden Schule erworben oder 
 
b) an einer einjährigen schulischen Berufsvorbereitung, einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme nach 
dem SGB III oder regelmäßig und unter angemessener Mitarbeit an einer Berufsausbildungsvorbereitung 
nach dem Berufsbildungsgesetz teilgenommen hat, 
 
2. in einer betrieblichen Ausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf.“ 
 

                                                        

2 § 3a neu ersetzt § 8 alt, eingefügt durch VO zur Änderung der BeschVerfV und der ArGV, gültig ab 1.1.2009. Inhalt-
lich enthält die Regelung nichts Neues, klargestellt wird aber durch die Übernahme in "Abschnitt 1 - Zustimmungsfreie 
Beschäftigungen" der BeschVerfV, dass nunmehr die Ausländerbehörde allein entscheidet. Die schon bisher nur rein 
formale Beteiligung der Arbeitsagentur entfällt ganz. 



 
 
BeschVerfV Abschnitt 2 - Zustimmungen zu Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung ohne Vor-
rangprüfung 
 
§ 8 Familienangehörige von Fachkräften3 
 
Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung kann ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Auf-
enthG Familienangehörigen eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 AufenthG besitzt 
oder nach den §§ 4, 5, 27, 28 und 31 Satz 1 Nr. 1 BeschV eine Beschäftigung ausüben darf, erteilt werden.“ 
 
 
 
BeschVerfV Abschnitt 3 - Zulassung von geduldeten Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung4 
 
§ 10 Grundsatz 
 
 (1) Geduldeten Ausländern (§ 60a des AufenthG) kann mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn sie sich seit einem Jahr erlaubt, geduldet oder mit Auf-
enthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehalten haben. Die §§ 39 bis 41 des AufenthG gelten entsprechend.  
 
(2) Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit wird ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 AufenthG erteilt 
 
1. für eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf 
oder 
 
2. wenn sich die Ausländer seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit Aufenthaltsgestattung 
im Bundesgebiet aufgehalten haben. 
 
Die Zustimmung nach Satz 1 Nr. 2 wird ohne Beschränkungen nach § 13 erteilt. 
 
 
 
BeschV - Beschäftigungsverordnung5 
 
§ 2 Aus- und Weiterbildungen 
 
(1) Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung eines Aufenthaltstitels an Absolventen deutscher Auslandsschu-
len zum Zweck einer qualifizierten betrieblichen Ausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleich-
bar geregelten Ausbildungsberuf.“ 
 
(2) ... [Der bisherige Wortlaut des § 2 BeschV wird Absatz 2] 
 
(3) ... 
 
 
§ 27 Fachkräfte 
 
Die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel kann zur Ausübung einer der beruflichen Qualifikation entspre-
chenden Beschäftigung erteilt werden 
 
1. Fachkräften mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren ausländi-

                                                        
3 § 8 neu gefasst eingefügt durch VO zur Änderung der BeschVerfV und der ArGV, gültig ab 1.1.2009 
4 § 10 geändert durch VO zur Änderung der BeschVerfV und der ArGV, gültig ab 1.1.2009 
5 Durch die Zweite VO zur Änderung der BeschV wurden §§ 2, 7, 8, 18, 27 und 28 BeschV geändert. 



schen Hochschulabschluss, 
 
2. Fachkräften mit einer einem anerkannten ausländischen Hochschulabschluss vergleichbaren Qualifikation 
mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie, 
 
3. Fachkräften mit einem inländischen Hochschulabschluss und 
 
4. Absolventen deutscher Auslandsschulen mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulab-
schluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss oder einer im Inland erworbenen qualifizierten 
Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf. 
 
Die Zustimmung wird in den Fällen der Nummern 3 und 4 ohne Vorrangprüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 des Aufenthaltsgesetzes erteilt. 
 
 
 
ArGV - Arbeitsgenehmigungsverordnung 
 
§ 12b Fachkräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten und deren Familienangehörige6 
 
Die Arbeitserlaubnis-EU nach § 284 Abs. 3 SGB III wird Fachkräften mit einem Hochschulabschluss oder 
einer vergleichbaren Qualifikation für eine der beruflichen Qualifikation entsprechende Beschäftigung sowie 
ihren freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG 
erteilt. 
 
§ 12c Auszubildende aus den neuen EU-Mitgliedstaaten mit deutschem Schulabschluss 
 
Keiner Arbeitsgenehmigung-EU bedürfen Staatsangehörige nach § 284 Abs. 1 SGB III, die im Ausland ei-
nen anerkannten deutschen Schulabschluss erworben haben, für eine qualifizierte betriebliche Ausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf. 
 
 
 
BAföG 
 
§ 8 Staatsangehörigkeit7 
 
 (2a) Geduldeten Ausländern (§ 60a AufenthG), die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben, wird Ausbil-
dungsförderung geleistet, wenn sie sich seit mindestens vier Jahren ununterbrochen rechtmäßig, gestattet 
oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten.8 
 
 
SGB III - Förderung der Berufsausbildung  
 
§ 63 Förderungsfähiger Personenkreis9 
 
 (2a) Geduldeten Ausländern (§ 60a AufenthG), die ihren Wohnsitz im Inland haben, werden während einer 
betrieblich durchgeführten beruflichen Ausbildung gefördert, wenn sie sich seit mindestens vier Jahren un-
                                                        
6 §§ 12a und 12 b eingefügt durch VO zur Änderung der BeschVerfV und der ArGV, gültig ab 1.1.2009 
7 Neufassung durch Art. 1 des 22. BAföG-ÄndG, BGBl. I v. 31.12.07, S. 3254 ff, Inkrafttreten § 8 BAföG n.F. gemäß 
Art. 21 I des 22. BAföG-ÄndG am Tag nach Verkündung im BGBl, also am 01.01.08. 

8 Eingefügt durch Art. 2a Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz (BT-Drs. 16/10914), gültig ab 1.1.2009. 
9 Neufassung durch Art. 4 des 22. BAföG-ÄndG, BGBl. I v. 31.12.07, S. 3254 ff, Inkrafttreten § 63 SGB III n.F. gemäß 
Art. 21 I des 22. BAföG-ÄndG am Tag nach Verkündung im BGBl, also am 01.01.08. 



unterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten.10 

                                                        
10 Eingefügt durch Art. 2a Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz (BT-Drs. 16/10914), gültig ab 1.1.2009. 


